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EINLEITUNG 

Das Papsttum des ausgehenden Altertums und des frühen Mittelalters steht auf 
vielen Gebieten in der Nachfolge des spätantiken römischen Kaisertums, die damit 
gegebene römisch-päpstliche Kontinuität ist dabei viel ungebrochener, unmittel-
barer und intensiver als die zwischen irgendeinem der germanischen Nachfolge-
regna auf dem Boden des einstigen Imperiums und der römischen Spätantike. 

Einer der Bereiche, in dem sich die erwähnte enge Beziehung des Papsttums 
zum römischen Kaisertum besonders klar fassen läßt, ist das Urkundenwesen, denn 
von der Zeit an, da das Papsttum in die Dimension einer übergreifenderen Insti-
tution hineinwächst, bedient es sich für die ihm nun zufallenden Aufgaben in 
Administration und Jurisdiktion weitgehend der Normen und Formen, wie sie in 
der hochentwickelten Rechts- und Kanzleipraxis des Imperiums geprägt worden 
waren. 

In den Rahmen dieser römischen Rechtspraxis gehört auch das Privilegium, das 
als ius singulare, als von dem normalen Recht abweichendes Ausnahme- und Son-
derrecht verstanden wurde. Seit dem Ende des 4. Jahrhunderts begegnen Begriff 
und Rechtsinhalt von Privilegium auch in den Papstsdireiben, und schon seit dem 
6. Jahrhundert erscheinen die Privilegien als spezielles päpstliches Urkundengenus, 
als die Papsturkunden im engeren Sinn. Solche Privilegien konnten einzelnen Per-
sonen erteilt werden, häufiger ist aber ihre Gewährung an Institutionen und Kom-
munitäten, vornehmlich an Kirchen und Klöster. 

Im Frühmittelalter sind die päpstlichen Privilegien schon verhältnismäßig häu-
fig, selten sind aber die im Zusammenhang unserer Untersuchung besonders in-
teressierenden Klosterprivilegien. Die Gründe für diese Spärlichkeit päpstlicher 
Klosterprivilegien im frühen Mittelalter liegen sowohl in der kirchenrechtlichen 
Stellung der Klöster als auch in der Begrenzung der päpstlichen Gewalt durch das 
partikular- und landeskirchliche Prinzip. 

Den rechtlichen Status der Klöster hatte die alte Kirche - namentlich in Chalke-
don 451 - dahingehend präzisiert, daß sie in Jurisdiktion und Vermögensverwal-
tung dem zuständigen Bischof unterstanden. Spätere Synoden - Arles um 455 und 
Karthago 525 und 536 - hatten zwar deutlidi auf die Unterschiedlichkeit des 
Rechtsstatus zwischen Klerikern und Mönchen (Laien) in den Klöstern hingewie-
sen, dabei letztere der Verantwortlichkeit des Abtes zugewiesen und dessen freie 
Wahl durch die Mönchskongregation ohne Ingerenz des Bischofs angeordnet, doch 
zeigt schon ein Blick auf die synodalen Texte aus dem Gallien des 6. Jahrhunderts, 
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daß man dort den Abt der potestas des Bischofs unterstellte und somit faktisch die 
alte Überordnung des Bischofs über die Klöster beibehielt. 

Dem Wunsch nach größerer Freiheit von der potestas des Bischofs versuchten 
Päpste schon vereinzelt im 6. Jahrhundert, besonders Gregor der Große, in Ver-
briefungen für gallische und italienische Klöster Rechnung zu tragen, in denen 
bereits einige Grundelemente einer Kloster-Libertas enthalten sind. Bei der recht-
lichen Lage viel wirkungsvoller konnten aber zunächst die Bischöfe einem immer 
stärker werdenden Autonomiestreben der Klöster entsprechen, und wir besitzen 
denn auch für das Frankenreich aus dem 7. und 8. Jahrhundert eine ganze Reihe 
bischöflicher Klosterprivilegien, die in abgestufter Form den Klöstern nicht mehr 
nur unpräzise Freiheitsrechte, sondern auch schon die Exemtion, d. h. die Heraus-
lösung aus dem Diözesanverband und seiner Jurisdiktion, gewährten. 

Aber auch Rom hat schon im 7. Jahrhundert eine bereits klarer konturierte 
Exemtionspraxis für sich in Anspruch genommen und auch ausgeübt, wie aus dem 
Liber diurnus, dem päpstlichen Formularbuch, hervorgeht. Die Formulare 32, 77 
und 86, von denen die ersten beiden sicher auf das 7. Jahrhundert zurückgehen, 
haben die Herausnahme des in Frage kommenden Klosters aus der Gewalt des 
zuständigen Bischofs und seine Unterstellung unter die Jurisdiktion des heiligen 
Stuhles zum Inhalt. 

Darüberhinaus sind uns gar nicht so wenige päpstliche Exemtionsprivilegien für 
das Frühmittelalter überliefert, allein, der allergrößte Teil von ihnen erweist sich 
als klare Fälschungen späterer Jahrhunderte. 

In Anbetracht der schon kurz skizzierten Struktur und Verfaßtheit der Kirche 
im früheren Mittelalter ist es nur logisch, daß die wenigen verbleibenden päpst-
lichen Privilegientexte aus dem 7. und 8. Jahrhundert, im Zeitraum vom Ende des 
Pontifikats Gregors des Großen (604) bis zum Pontifikat Hadrians I. (772-795), 
an Klöster in solchen Ländern gerichtet sind, die aus geographischen oder anderen 
Gründen in besonderer Verbindung mit Rom standen: Italien, England und das 
Frankenreich nach seiner kirchlichen Neuausrichtung unter angelsächsischem Ein-
fluß im 8. Jahrhundert. 

Aber auch in diesen Fällen konnten und können, da ebenso die Überlieferung 
der Privilegien oft unsicher ist wie auch zuwenig über die faktischen Auswirkun-
gen dieser frühen päpstlichen Exemtionen feststeht, häufig Zweifel an der Echtheit 
vorgebracht werden. 

Weitgehend negative Bewertung hinsichtlich seiner Echtheit hat in der wissen-
schaftlichen Literatur ein Privilegientext erfahren, der unter dem Namen des Pap-
stes Eugen I. (654-657) läuft und als Empfänger das Kloster St. Maurice d'Agaune 
hat (JE f 2084). Jedoch ist die Beurteilung nicht absolut einheitlich. 

W. Erben1 hielt die Echtheit des Privilegs, insbesondere wegen seiner Nähe 
zu der Formel 32 des Liber diurnus, für nicht ausgeschlossen2. A.Brackmann3 

1 W.Erben, Die Anfänge des Klosters Selz, ZGO NF. 7, 1892, S. 1-37. 
2 Erben S.29 A.2. 
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stimmte mit E. E. Stengel4 darin überein, daß JE 2084 in der heute vorliegenden 
Form erst im 10. Jahrhundert entstanden sei. Brackmann erwähnt eine Reihe von 
formulae in JE 2084, die erst in päpstlichen Privilegien des ausgehenden 10. Jahr-
hunderts begegneten, und betont die weitgehenden Übereinstimmungen zwischen 
dem Privileg für St. Maurice und der Urkunde JL 3857 von Papst Johann XV. für 
das Kloster Selz. Gleichwohl bemerkt er nicht wenige Indizien (LD 32, gute Syn-
chronismen, Unterschriften), die für die Echtheit des Eugenprivilegs sprechen, und 
folgert: Eugen I. gewährte in der Tat St. Maurice ein Privileg; dessen Formular 
aber wurde im 10. Jahrhundert nach dem Vorbild von JL 3857 für Selz oder eines 
dazu etwa gleichzeitigen Deperditums für St. Maurice an verschiedenen Stellen ge-
ändert resp. interpoliert. 

J. M. Theurillat5 hält es einerseits für erwiesen, daß JE 2084 eine Fälschung 
sei6, spricht an anderer Stelle7 aber vorsichtiger von „des caractères manifeste-
ment apocryphes" im Formular, um ebendort eine von Brackmanns Erklärungs-
versuch abweichende Hypothese zu entwickeln, mit der auch er offenbar allzu 
evidente Echtheitselemente in JE 2084 berücksichtigen möchte. Danach habe der 
Abt nach der Verwüstung des Klosters durch die Sarazenen 940 in Rom um die 
Bestätigung der älteren Privilegien nachgesucht und dabei auch wohl ein solches 
älteres Privilegienexemplar vorgelegt. „Sur le modèle de la confirmation reçue, on 
dut alors refaire la bulle d'Eugène Ier (la plus proche du formulaire pontifical 
traditionnel); celle-ci servit ensuite à composer d'autres bulles pour donner un 
caractère d'ancienneté à des prétentions du moment." 8 

Aber bleiben wir bei den Tatsachen. Fest steht, daß das Kloster St. Maurice vor 
der Mitte des 9. Jahrhunderts päpstliche Privilegien besaß 9. 

3 G P II, 2 S. 139 f. Nr. f 1. Übernahme und Wiedergabe der Position von Brackmann durch 
P. Conte, Chiesa e primato nelle lettere dei papi del secolo VII, „Pubblicazioni dell' uni-
versità cattolica del s. cuore - Saggi e ricerche - Serie terzia - Scienze storiche 4", Mailand 
1971, S. 456( Regest p t 176). 

4 E. E. Stengel, Diplomatile der deutschen Immunitätsprivilegien vom 9. bis zum Ende des 
11. Jahrhunderts, Innsbruck 1910, S. 381 A. 3. - Im Grundtenor mit Stengel und Brack-
mann übereinstimmend H. Bresslau, Internationale Beziehungen im Urkundenwesen des 
Mittelalters, AUF 6, 1918, S. 19-76; hier S. 30 A. 3. 

5 J. M. Theurillat, L'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune. Des origines à la réforme canoniale 
515-830, Extrait de Vallesia, Sitten 1954. 

6 Theurillat S. 86; S. 124. 
7 Ders. S. 125 A. 10. 
8 Ders., ebd. 
' Vgl. einen Brief Papst Benedikts III. aus dem Jahre 857 (JE 2669; GP II, 2 S. 141 Nr. 5 ) 

MGH Ep. V, 2 (Karolini aevi 111,2), ed. A. von Hirsch-Gereuth, 1899, S. 612: . . . mo-
nasterium saneti gloriosique Mauricii martyris, apostolicis privilegtis munitum ...; Er-
wähnung in der Klosterchronik von St. Maurice aus dem 9. Jahrhundert: Tresor de l'abbaye 
de Saint-Maurice d'Agaune, ed. E. Aubert, Paris 1872, S.208 (bei Theurillat S . 5 5 f ) ; 
Erwähnung des bzw. eines Eugen-Privilegs auch in einer Urkunde Rudolfs II. von Hoch-
burgund: Historiae Patriae Monumenta, Chartae II, Turin 1853, Nr. 43 S. 62: . . . uenera-
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hiles fratres ex monasterio agauni uidelicet martyrum thebeorum mauricii sociorumque eius 
adierunt nostram clemenciam postulantes bumitíter ut eorum necessitati subueniremus et 
nostra auctoritate corrobaremus quod institutum est per gloriosissimos antecessores nostros 
uidelicet lutharium ludouicum et karolum secundum decreta sancti sigismundi regis et 
nostris. uolutnus enitn atque per hoc nostre auctoritatis priuilegium decernimus ut res que 
ad fratrum stipendia iuste pertinere uidentur abbas ipsius loci ullo modo presumat alicui 
in beneficium daré nec incurrat maledictiones quas rogatu althei episcopi eugenius papa 
romanus in ecclesia sancti petri apostoli indidit et in baselica pauli die natalis eorumdem. 
In dem entscheidenden Abschnitt dieser Urkunde finden sich leider die charakteristischen 
Unstimmigkeiten, wie sie in den meisten Zeugnissen zur päpstlichen Privilegierung von 
St. Maurice im Frühmittelalter anzutreffen sind. Ein Alteus war zwar Abt von St. Maurice 
und, was in diesem Zusammenhang wichtig ist, ebenfalls Bischof von Sitten (Klosterchronik: 
Theurillat S. 56; Aubert S. 208; vgl. L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule I , 
Paris 21907, S. 247; P. B. Gams, Series episcoporum ecclesiae catholicae . . . , Regensburg 
1873, S. 312 Nr. 66); nur lebte er zur Zeit Karls des Großen und soll auch ein Privileg 
erhalten haben (Klosterchronik a. a. O.; Gams gibt für seine Amtszeit die Spanne von 780 
bis 799). In der Urkunde Rudolfs I I . kann demnach der spätere Privilegien-Empfänger 
mit dem ersten Papstprivileg für St. Maurice, dem Eugens I., in Verbindung gebracht wer-
den (Bezug auf J E 2084 in der Urkunde Rudolfs I I . angenommen bei Brackmann, GP II , 
2 S. 139 Nr. 1 1 ) . Umgekehrt könnte, was kaum denkbar, aber nicht völlig auszuschließen 
ist, Rudolf II . das Spurium Hadrians I. für St. Maurice ( JE | 2489; GP II , 2 S. 140 
Nr. f 2) mit dem Alteus in einer Überlieferungsversion (Aubert S. 209 f) in der Tat in 
Beziehung gebracht wird, bzw. das einem Papst Alexander zugeschriebene, aber wegen sei-
ner zeitlichen Fixierung wohl eher zu Eugen II. passende Spurium J E f 2567, GP II , 2 
S. 140f Nr. f 3 (dazu aber Alteus zeitlich nicht mehr stimmend) meinen, dabei aber den 
„falschen" Papst bzw. den „falschen" Bischof aufführen. Die beträchtlichen Ungereimtheiten 
in der Darstellung verbieten demnach zwar speziellere Folgerungen aus diesem Urkunden-
bericht. Doch darf sicherlich bei der eindeutig größeren Wahrscheinlichkeit des ersten der 
angenommenen beiden Fälle in ihm ein Zeugnis für eine frühe päpstliche Privilegierung 
von St. Maurice, speziell die durch Eugen I., gesehen werden. 
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HANDSCHRIFTLICHE ÜBERLIEFERUNG - EDITION - HANDSCHRIF-
TENVERGLEICH - TEXTGESTALT VON JE 2084 UND ÄLTESTE 

ERZÄHLENDE QUELLEN ZU ST. MAURICE 





In der Tat sind uns vier päpstliche Privilegien überliefert, die von der Mitte 
des 7. Jahrhunderts bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts dem Kloster erteilt worden 
sein sollen: neben dem hier besonders interessierenden Privileg, das auf Papst 
Eugen I. zurückgehen soll, noch drei den Päpsten Hadrian I., Alexander [Eugen 
II.] und Leo IV. zugeschriebene Stücke. Vom Aufbau und Inhalt her hängen 
diese vier Privilegien sehr eng zusammen. Zur erneuten Prüfung der Frage nach 
der Echtheit des Privilegs Papst Eugens I. (und damit auch der Echtheit der späte-
ren drei Stücke) empfiehlt sich daher eine vergleichende Untersuchung ihrer hand-
schriftlichen Überlieferung. Diese hinwiederum ermöglicht auf der anderen Seite 
eine Neuausgabe von JE 2084 (Eugen I.) und damit eine bessere Textgrundlage 
zur Untersuchung der Echtheitsfragen, als dies auf Grund der Ausgaben von 
Aubert (und Erben) möglich war. Im Unterschied zu deren Ausgaben werden bei 
der folgenden Textwiedergabe nicht nur eine Handschrift (Aubert) bzw. nur drei 
nach z.T. editorisch unzulänglichen Grundsätzen (bei Aubert) herausgegebene 
Texte zur Rekonstruktion von JE 2084 herangezogen (Erben), vielmehr sind da-
für, wie die folgende Übersicht zeigt, die frühesten Kopialüberlieferungen dieses 
Privilegs in C und B benutzt, deren Text aber nicht nur mit den übrigen drei 
Fassungen in ihrer bei Aubert gebotenen Form, sondern wieder mit deren frühe-
sten handschriftlichen Überlieferungen verglichen: 

1. JE f 2084 Papst Eugen I. ( 654—657 ) 
Früheste handschriftliche Überlieferung: 

C = I: Kopie vom Ende des 10. Jahrhunderts. 
St. Maurice, Archives de l'abbaye, tir. 1, paquet 1, n° 3. 
[Benennung C nach Theurillat S. 54; C ist bei Brackmann, GP II, 2 
S. 139 Nr. 1 1 genannt B] 

B: Kopie vom Ende des 14. Jahrhunderts. 
Chartular der Abtei St. Maurice, Turin, Archivio di Stato, Bénéfices delà 
des monts, mazzo 10, n. 2 ter, fol. 4—4V. 
[Benennung B nach Theurillat S. 54; B entspricht bei Brackmann C] 

Weitere neuzeitliche handschriftliche Überlieferungen sind angegeben bei Brack-
mann a. a. O. 
Die Editionen sind ebendort angegeben. In diesen jeweils ediert nach C [bei 
Brackmann: B], Jüngste davon: Aubert Nr. 3 S. 208 f.; nach ihm Erben S. 25-28 
[Benennung dort: I] , der damit die im Folgenden beschriebenen drei Privilegien-
texte kollationiert, allerdings nur nach ihrer Ausgabe bei Aubert. 


